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VOR DER MOBILITÄT

• Bewerbung, Auswahl, Nominierung: Fachkoordinator*In (FK)

• Annahmeerklärung an Erasmus+ Team (online), Ausnahme: Online Bewerbungen

• Online Language Support (OLS): 
• Durch die EU-Kommission kurz vor dem Aufenthalt
• Obligatorisch für ALLE (außer Muttersprachler in Zielsprache)
• Kostenlos
• Vergabe eines Sprachtestes in der Sprache der Lehre (per Email):

DERZEIT KEIN OLS-Test VOR dem Aufenthalt obligatorisch!!
Aber es besteht die Möglichkeit zur freiwilligen Teilnahme an kostenlosen 
online Sprachkursen (Anfrage bitte per Mail an erasmus@uni-saarland.de)
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VOR DER MOBILITÄT

• Learning Agreement (LA): OBLIGATORISCH!

• Seit WiSe 24/25: nur OLA (Online Learning Agreement):

 wenn technisch unmöglich seitens Partneruniversität, dann als PDF

• LA bzw. OLA muss vollständig unterschrieben als PDF an das IO gesendet werden
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VOR DER MOBILITÄT
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VOR DER MOBILITÄT
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VOR DER MOBILITÄT
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Am Beispiel BWL:  
Fachkoordinator 
Waldemar 
Schwarzkopf
 

w.schwarzkopf@
wiwipa.uni-
saarland.de



VOR DER MOBILITÄT
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Exemplarischer 
Fachkoordinator 
der Partneruni; 
Bitte individuell 
recherchieren!
 



VOR DER MOBILITÄT

• Tabelle A: Auflistung der Kurse, die Sie im Ausland belegen (Minimum: 15 ECTS je 

Semester). Für alle in Tabelle A aufgeführten Vorlesungen müssen die Prüfungen

gemacht werden. Das Nichtbestehen hat keine Auswirkung auf Ihre Förderung!

Universität des Saarlandes 808.07.2025

Mindestens 15 ECTS  
je Semester !!!

Falls Component Code 
nicht bekannt, einfach „-“ 
eintragen



VOR DER MOBILITÄT

• Tabelle B: Auflistung der Vorlesungen, die an der UdS dafür anerkannt werden. 
Falls noch nicht bekannt, bitte ‘Mobilitätsfenster’ mit 0 CP eintragen.
Die ECTS können sich von denen aus Tabelle A unterscheiden.
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VOR DER MOBILITÄT

• Unterschrift des OLA (Unterschriftsdatum muss VOR dem Aufenthaltsbeginn
liegen) : Für Heimathochschule unterschreibt der/die Fachkoordinator*In!!
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VOR/WÄHREND DER MOBILITÄT

VOR DER MOBILITÄT: Online: Unterschrift des Online Learning Agreements erst durch den 

Studierenden, dann Fachkoordinator*in der UdS und zum Schluss durch FK der Partneruni.

• Die Anerkennung läuft NUR über FK/Prüfungsamt!

• Das International Office ist am Anerkennungsverfahren nicht beteiligt!

WÄHREND DER MOBILITÄT: Changes: Änderungen während des Aufenthaltes sind möglich:

• Tabelle A2 und B2 müssen dann entsprechend angepasst werden, 

• Die Prüfungen für die A2 gelisteten Kurse müssen abgelegt werden.

• FK, die Partner-Uni und die Studierenden müssen den Teil 2 nochmal unterschreiben.

• Das Erasmus+ Team muss über Änderungen im Learning Agreement informiert werden und 

braucht eine Kopie vom Teil 2 des Learning Agreements: “während der Mobilität” als PDF per 

Upload über das Bewerbungsportal

• 15 CP in Tab A2 (bzw. Insgesamt mit A) müssen weiterhin gewährleistet sein! In Tab B/B2 kann eine

andere Anzahl an ECTS stehen!
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VOR DER MOBILITÄT

SONSTIGES 

• Immatrikulationsbescheinigung von der UdS (für das laufende Semester 

[Bewerbungszeitraum] und das/die Semester im Ausland, Rückmeldung an der UdS über

SIM-Portal erforderlich!)

• Nachweis über Krankenversicherung (EHIC oder Bescheinigung der privaten Vers. für 

das Ausland)

• Auslandshaftpflichtversicherung*

• Unfallversicherung im Ausland*

• Rücktransportversicherung*

*optional, aber dringend empfohlen (siehe FV)!

Vergleichen Sie mit der Versicherung des DAAD: www.daad.de/versicherung
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https://www.uni-saarland.de/studium/organisation/mehr/bescheinigungen.html
https://www.uni-saarland.de/studium/organisation/mehr/bescheinigungen.html
https://www.uni-saarland.de/studium/organisation/mehr/bescheinigungen.html
https://www.daad.de/de/im-ausland-studieren-forschen-lehren/stipendien-finanzierung/daad-versicherungen/versicherung-im-ausland/


VOR DER MOBILITÄT

AUßERDEM (bitte individuell prüfen)

• Beurlaubung ist NICHT obligatorisch, bitte mit FK klären, ob Beurlaubung

sinnvoll/möglich ist. -> Falls ja, dreisprachige Erasmus+ Bestätigung notwendig. Antrag

auf Beurlaubung muss über das Studierendensekretariat gestellt werden.

• Auslands-BAföG (Formblatt 06 [BAföG] oder dreisprachige Erasmus+ Bestätigung von 

FK)

• Semesterticketrückerstattung (AStA)

• Eventuell Anträge auf zusätzliche individuelle Förderungen (Top-ups oder Green Travel)

wichtig: Antragstellung muss 4 Wochen VOR Aufenthaltsbeginn gemacht werden, nach

Beginn wird kein Top-Up/ Green Travel genehmigt (Ausnahme: Beginnende Aufenthalte

im August)! Nachweise können bis zu 2 Wochen nach Beginn nachgereicht werden
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https://www.uni-saarland.de/studium/organisation/mehr/beurlaubung.html
https://www.xn--bafg-7qa.de/SiteGlobals/Forms/bafoeg/weltkarte/weltkarte_formular.html?nn=384532
https://www.xn--bafg-7qa.de/SiteGlobals/Forms/bafoeg/weltkarte/weltkarte_formular.html?nn=384532
https://www.xn--bafg-7qa.de/SiteGlobals/Forms/bafoeg/weltkarte/weltkarte_formular.html?nn=384532
https://www.xn--bafg-7qa.de/SiteGlobals/Forms/bafoeg/weltkarte/weltkarte_formular.html?nn=384532
https://asta.uni-saarland.de/rueckerstattung-deutschlandsemesterticket/


VOR DER MOBILITÄT
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TOP-UPS ZUR FÖRDERUNG (eine einzureichende ehrenwörtliche Erklärung wird vom
Erasmus Team verschickt):

• Studierende mit geringeren Chancen: Top-Up von 250€ pro Monat
- festgestellter GdB von 20% (Kopie des Ausweises, ärztl. Attest)
- Chronische Erkrankung (ärztl. Attest, ohne genaue Krankheitsbezeichnung!)
- Studierende, die einen Auslandsaufenthalt mit Kind/ern durchführen (Kopie

der Geburtsurkunde)
- ErstakademikerInnen (ehrenw. Erklärung der Eltern) (wird auf das Auslands-

BAföG angerechnet)
- Erwerbstätige Studierende, die Netto durchschnittlich zwischen 450€/Monat 

und 850€/Monat in den letzten 6 fortlaufenden Monaten vor der Mobilität
verdient haben (wird auf Auslands-BAföG angerechnet)
 Einzureichen 4 Wochen vor Mobilitätsbeginn (Ausnahme Studierende die 

bereits im August ihren Aufenthalt beginnen)
 Weitere Infos hier
• Förderung von bis zu 2 Reisetagen bei nicht umweltfreundlichem Reisen für 

alle Studierenden (erfolgt automatisch ohne Antragstellung)

https://www.uni-saarland.de/global/erasmus/info/erasmus-top-ups.html
https://www.uni-saarland.de/global/erasmus/info/erasmus-top-ups.html


VOR DER MOBILITÄT
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• OHNE FÖRDERVEREINBARUNG IST KEINE ERASMUS 
FÖRDERUNG MÖGLICH

• Die Fördervereinbarung (FV) muss VOR dem Aufenthalt
unterschrieben werden!!

• Die Fördervereinbarung wird nach dem Einreichen aller
notwendigen Dokumente individuell vorausgefüllt und 
per E-Mail an Sie gesendet.

• Die Fördervereinbarung:
 Bitte Datei herunterladen und digital 

unterzeichnen und abspeichern
 zurück per Upload (hochladen und abschicken)



VOR DER MOBILITÄT

• Fördervereinbarung

• Wichtige zusätzliche Informationen in der FV:

• Steueridentifikationsnummer:

o Woher erhalten Sie diese? -> Bei 
Ihrem zuständigen Finanzamt
o Internationale Studierende erhalten diese 

Nummer von dem Bürgeramt, in dem sie 
Ihren Wohnsitz angemeldet haben per 
Post an die gemeldete Adresse!

• Namen Ihres zuständigen Finanzamtes (abhängig 
von Ihrer Meldeadresse)

• Heimatadresse (falls Meldeadresse noch bei den 
Eltern ist)
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WÄHREND DER MOBILITÄT
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• Ankunftsbestätigung (AnB): Auszahlung der ersten Rate erfolgt nach Eingang der 
AnB (sobald alle angeforderten Dokumente da sind) : 80% der Gesamtfördersumme

• Auszahlung der 1. Rate erfolgt sofern mit AnB ALLE Dokumente vorliegen innerhalb 
von 30 Tagen (siehe Fördervereinbarung)

• Zusendung an das Erasmus Team direkt nach Ankunft an der Gast-Uni

• Wenn Sie zwei Semester bleiben, berücksichtigen Sie dies auf der Ankunftsbestätigung!

• Bitte vollständig ausfüllen!



WÄHREND DER MOBILITÄT
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VERLÄNGERUNG ODER VERKÜRZUNG:

o Antrag auf evtl. Verlängerung des Aufenthaltes neue FV.
o Die Verlängerung ist ohne finanz. Förderung genehmigt (Zero-Grant)

• Anträge müssen spätestens 4 Wochen vor Eintritt der Verlängerung gestellt werden!

• Mitteilung einer evtl. Verkürzung d. Aufenthaltes
Die Höhe der Förderung wird angepasst!

• Verkürzung auf weniger als 60 Tage  Rückzahlung der kompletten Förderung
Ausnahme: Höhere Gewalt (siehe FV)



WÄHREND DER MOBILITÄT
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HÖHE DER FÖRDERUNG:

• Finanziert wird nur die tatsächliche Dauer des Aufenthaltes!
• ab dem ersten Tag der Lehre
• wenn zutreffend: ab dem ersten Tag der Orientierungseinheiten oder der Sprachkurse
• bis zum letzten Tag Ihrer Prüfungen vor Ort (wenn kürzer als 4 bzw. 8 Monate)
• 1 Monat = 30 Tage
• Maximale Förderdauer für 1 Semester beträgt allerdings 4 Monate, für 2 Semester 8 

Monate! Restliche Fördertage werden mit Zero-Grant gefördert!
• Bei Verkürzung des 2. Semesters werden maximal 4 Monate gefördert, der Rest ist Zero 

Grant!
• Förderhöhe nach Land:

• Gruppe 1 (20 EUR je Tag bzw 600 EUR/Monat) BE, DK, FR, FI, IE, IT, LI, NL, NO, 
SE, IS, LU, AT und auch UK, CH, Färöer-Inseln

• Gruppe 2 (18 EUR je Tag bzw 540 EUR/Monat) EE, ES, GR, LV, PT, MT, CY, SK, 
SI,

• Gruppe 3 (18 EUR je Tag bzw 540 EUR/Monat) BG, HR, HU, LT, PL, RO, FYROM, 
TR, CZ



WÄHREND DER MOBILITÄT
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TOP-UPS ZUR FÖRDERUNG:
• Förderung von bis zu 6 Reisetagen bei umweltfreundlichen Verkehrsmitteln (Green Travel: 

unter „Green Travel“ bzw. „umweltfreundliches Reisen“ sind Reisen zu verstehen, „bei denen
emissionsarme Verkehrsmittel für den größten Teil der Hin- und Rückreise genutzt werden, wie
z. B. Bus, Zug, Fahrrad oder Fahrgemeinschaften“.

- Notwendigkeit einer ehrenw. Erklärung (wird von Erasmus+ Team verschickt)
Die Reisetage werden wie folgt kalkuliert:
Die Entfernung in Kilometern wird auf der Grundlage des Erasmus distance calculator berechnet und die 
Anzahl der zugewiesenen Reisetage wird auf Grundlage des folgenden Entfernungsbandes ermittelt:

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/distance-calculator


WÄHREND DER MOBILITÄT
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TOP-UPS ZUR FÖRDERUNG:
Förderung von bis zu 2 Reisetagen bei nicht umweltfreundlichem Reisen (wie z. B. 
Flugzeug oder Boot)

Die Reisetage werden wie folgt kalkuliert:
Die Entfernung in Kilometern wird auf der Grundlage des Erasmus distance calculator berechnet
und die Anzahl der zugewiesenen Reisetage wird auf Grundlage des folgenden
Entfernungsbandes ermittelt:

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/distance-calculator


NEU: Förderung einer Reisepauschale (Standard oder GT)
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Die Entfernung in Kilometern wird auf der Grundlage des Erasmus distance calculator berechnet und die 
Höhe der Reisepauschale entsprechend ermittelt (je nachdem, ob GT bewilligt wurde oder nicht)

Sofern kein 
Antrag auf 
Green Travel 
gestellt wird, 
wird die 
Pauschale 
automatisch für 
eine 
Standardreise 
für Ihren 
Aufenthalt von 
uns berechnet

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/distance-calculator


NACH DER MOBILITÄT
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• Aufenthaltsbestätigung (AB): 
  Bitte Daten der Ankunftsbestätigung (AnB) beachten! Es gibt eine Toleranz von bis zu 

5 Tagen (kürzer oder länger als in AnB)!
  Muss trotzdem tagesgenau am Tag Ihrer letzten Prüfung unterzeichnet werden (nicht 

vorher!)
  Vollständig ausfüllen! („date of the end of physical classes“ und „date of the end of 

physical examinations“ muss ausgefüllt werden)

Wenn der Aufenthalt kürzer als 4 Monate (für 1 Semester) bzw. 8 Monate (für ein 
akademisches Jahr) war, dann wird die Förderung tagesgenau berechnet 
Ist der Aufenthalt länger als 4 bzw. 8 Monate, werden ausschließlich 4 bzw. 8 Monate 
gefördert. Die verbleibende Zeit wird als Zero-Grant bewilligt und die 
Studierenden behalten den Erasmus+ Status bei.
 Erasmusstatus mit Zero-Grant (Aufenthalt ist länger als 4 bzw. 8 Monate) ≠ 

Förderzeitraum (maximale Förderdauer= 4 bzw. 8 Monate)
 Zero-Grant fließt trotzdem in förderfähige Zeit hinein (BA 12 Monate, MA 12 Monate, 

PhD 12 Monate; Ausnahme: Studiengänge mit Staatsexamen (Lehramt, Jura, Medizin)



NACH DER MOBILITÄT
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• Obligatorischer Online Bericht (participant report) : Aufforderung durch EU-
Kommission per E-Mail (auch Spam-Ordner prüfen!).

• Wenn das Anerkennungsverfahren am Ende des Aufenthaltes noch nicht 
abgeschlossen ist, erhalten Sie nach etwa 6 Wochen eine neue Aufforderung zu einem 
gesonderten Bericht. 

• Auszahlung der zweiten Rate: die Auszahlung wird an den tatsächlichen Aufenthalt 
angepasst (Falls kürzer als 4 bzw. 8 Monate)!

• Aufenthalt = AnB: 20%
• Aufenthalt > AnB: 20%, Rest Zero-Grant
• Aufenthalt < AnB: Teilrückzahlung
• Aufenthalt < 60 Tage: Rückzahlung der erhaltenen Fördersumme (Ausnahme: 

Höhere Gewalt)
Bei der Berechnung gibt es eine Toleranz von 5 Tage (+ oder -) Unterschied

Die Auszahlung der zweiten Rate erfolgt nur, wenn alle Dokumente 
vollständig sind und der Online Bericht geliefert wurde! Fehlende 

Dokumente können zur Rückforderung des kompletten Stipendiums führen!



NACH DER MOBILITÄT
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• Das Transcript of Records von der Gastuniversität: eine Kopie für das Erasmus+ Team 
obligatorisch (gestempelt und unterschrieben als PDF), muss mit OLA/Changes 
übereinstimmen

• Die Anerkennung der im Ausland erbrachten Leistungen muss mit Ihrer FK/ Prüfungsamt 
abgeschlossen werden!

• Diploma-Supplement: wichtiges Instrument der Anerkennung: im Diploma-
Supplement können alle Leistungen aufgelistet werden, die nicht direkt in Ihr Studium 
fließen. Das Praktikum im Ausland kann auch ins Diploma-Supplement eingetragen 
werden. Es wird von Ihrem Prüfungsamt am Ende Ihres Studiums zusammen mit Ihrem 
Abschlusszeugnis automatisch erstellt.



MEHR INKLUSION IM ERASMUS PROGRAMM
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• Erasmus Kurzzeitmobilitäten sind unter bestimmten Voraussetzungen möglich

⇒ Nur wenn Langzeit-Mobilitäten nicht möglich sind

⇒ Nur wenn mit virtueller Komponente gekoppelt

⇒ Nur wenn mind. 3 ECTS dafür vergeben werden

⇒ Aufenthalt muss min. 5 Tage und max. 30 Tage dauern 

⇒ Wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind=> Höhe der Förderung: 79€ pro Tag

⇒ Auch Top-Ups sind möglich. Für Details, sehen Sie bitte die Webseite.

https://www.uni-saarland.de/global/erasmus/info/erasmus-top-ups.html


NEU: UPLOAD DER UNTERLAGEN
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• Helfen Sie uns, die Papierberge zu reduzieren!

 Online Portal für Bewerbungen/ Hochladen von Erasmus+
Dokumenten
 Folgeformular Bankdaten Outgoings
 Folgeformular Aktualisierung der Informationen zu meinem 

Auslandsaufenthalt

• Schicken Sie bitte ALLE Dokumente digital (Versicherung, Imma-Bescheinigung, 

Online Learning Agreement, Fördervereinbarung, Anträge auf Top-Ups, Green Travel 

und entsprechende Nachweise, Transcript of Records…) über das Online Portal

anhand des Folgeformulars ab (Sie können oben rechts zwischen Englisch und 

Deutsch wählen, ein mehrfaches Abschicken des Formulars ist möglich, 

komprimieren Sie nach Möglichkeit die Größe der Dateien (PDF zusammenfassen)

https://uds.moveon4.de/form/62d67536aa1acd65d46f04f6/eng
https://uds.moveon4.de/form/62d67536aa1acd65d46f04f6/eng


NEU: UPLOAD DER UNTERLAGEN
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Für alle Studierende ohne Online Bewerbung:
• Bitte registrieren Sie sich vorab über Ihre Teams-Kennung! Sie werden dann von uns 

freigeschaltet.
• Sie können anschließend das Folgeformular für Bankdaten ausfüllen und abschicken.
• Bitte füllen Sie Folgeformular Aktualisierung der Informationen zu meinem 

Auslandsaufenthalt aus und schicken Sie es mit allen Dokumenten, die Ihnen bereits 
vorliegen ab.

• Anschließend erhalten Sie von uns die Fördervereinbarung mit Bitte um Unterschrift > Laden 
Sie das Dokument anschließend über dasselbe Folgeformular hoch und schicken Sie es ab.

Für alle Studierende mit Online Bewerbung (BWL, Medizin, Informatik & Anglistik):
• Loggen Sie sich in das Bewerbungsportal mit Ihrer Teams-Kennung ein
• Sie können das Folgeformular für Bankdaten ausfüllen
• Bitte füllen Sie Folgeformular Aktualisierung der Informationen zu meinem 

Auslandsaufenthalt aus und schicken Sie es mit allen Dokumenten, die Ihnen bereits 
vorliegen ab.

• Anschließend erhalten Sie von uns die Fördervereinbarung mit Bitte um Unterschrift > Laden 
Sie das Dokument anschließend über dasselbe Folgeformular hoch und schicken Sie es ab

 Bei technischen Problemen mit der Registrierung/ dem Upload der Dokumente wenden Sie 
sich bitte an mobility@uni-saarland.de

mailto:mobility@uni-saarland.de?subject=Probleme%20Registrierung/Upload%20Dokumente%20Erasmus%20Studium
mailto:mobility@uni-saarland.de?subject=Probleme%20Registrierung/Upload%20Dokumente%20Erasmus%20Studium
mailto:mobility@uni-saarland.de?subject=Probleme%20Registrierung/Upload%20Dokumente%20Erasmus%20Studium


NEU: UPLOAD DER UNTERLAGEN
Starten Sie KEINE neue Bewerbung, navigieren Sie auf der Seite bis zu den Folgeformularen!
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Folgeformular Bankdaten Outgoings

• Bankdaten: IBAN, BIC, inklus. Steuer-ID, Finanzamt etc. eintragen

• Internationaler Studierendenausweis: virtuelle International Student Identity 
Card (ISIC) mit integrierter European Card (ESC): Sie müssen der 
Datenverarbeitung zustimmen > Klicken Sie auf Ja, wenn Sie einverstanden 
sind und die Vorteile nutzen möchten

https://www.uni-saarland.de/global/go-out/studium/internationaler-studierendenausweis.html
https://www.uni-saarland.de/global/go-out/studium/internationaler-studierendenausweis.html


UPLOAD DER UNTERLAGEN - Erasmus Studium
Folgeformular Aktualisierung der Informationen zu meinem Auslandsaufenthalt
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Wählen Sie unbedingt 
Erasmus+ Studium und

„Vor dem Auslandsaufenthalt“

Tragen Sie die voraussichtlichen 
Anfangs- und Enddaten ein (Beginn 
von 
Orientierung/Sprachkurs/Vorlesungen 
oder Ihr Ankunftsdatum, falls danach 
und Ende Ihrer 
Vorlesungen/Prüfungen

Laden Sie hier alle entsprechenden 
Dokumente hoch, beachten Sie die 
Hinweise

Achtung! Die Fördervereinbarung 
erhalten Sie erst, nachdem alle weiteren 
Unterlagen eingegangen sind.



UPLOAD DER UNTERLAGEN - Erasmus Studium
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Wählen Sie unbedingt 

Erasmus Study und „Während dem Auslandsaufenthalt“

Laden Sie die 
Ankunftsbestätigung hoch

Laden Sie ggf. Ihr dreifach 
unterschriebenes OLA 
(Changes) sowie sonstige, 
fehlende Dokumente 
hoch



UPLOAD DER UNTERLAGEN - Erasmus Studium

Universität des Saarlandes 3208.07.2025

Wählen Sie unbedingt 

Erasmus Study und „Nach dem Auslandsaufenthalt“

Laden Sie die 
Aufenthaltsbestätigung hoch

Laden Sie Ihr Transcript of 
Records hoch

Erfahrungsbericht ist nicht 
notwendig für Erasmus Studium!



FÜR EINE GUTE ZUSAMMENARBEIT
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• Schicken Sie uns Dokumente in guter Qualität!

• Nutzen Sie bitte eine der vielen kostenlosen Scanapps für Ihr Smartphone!

• Füllen Sie Dokumente sorgfältig und vollständig aus und lesen Sie sie vor dem 
Versand noch einmal durch!

• Für die Learning Agreements, die nicht online erfolgen konnten: Füllen Sie das 
Learning Agreement (Word) bitte am Computer aus, fügen Sie Tabellenspalten ein
(wenn nötig) und addieren Sie die ECTS! Ein dreifach unterschriebenes Exemplar geht
per Upload als PDF an das Erasmus+ Team !



FÜR EINE GUTE ZUSAMMENARBEIT
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• Kommunikation: Svenja Heinrich ist ab sofort Ihre Hauptansprechpartnerin für 
Erasmus+ Studium

• Lesen Sie die zur Verfügung gestellten Dokumente!
• Abbruch, Verlängerung oder Absage? Bitte kontaktieren Sie uns!
• Fragen, Probleme oder Wünsche? Bitte kontaktieren Sie uns!
• Schreiben Sie bitte Ihren Namen in Emails 

• Bitte nutzen Sie erasmus@uni-saarland.de zur Kommunikation bei Rückfragen!



ERASMUS+ PRAKTIKUM (SMP)
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• Ansprechpartnerin: Valentina Tibesh (erasmuspraktikum@uni-saarland.de)
• Förderung ab 60 Tagen möglich (kürzere Praktika mit Erasmus+ SMS als Zero Grant 

kombinierbar!)
• Studienrelevante Praktika
• Vollzeit
• Erasmus-Praktikum nach Studienabschluss innerhalb eines Jahres möglich
• Zusätzliches Top-up von 150€ für Praktikum möglich
• Bewerbung bis spätestens 4 Wochen vor Praktikumsbeginn
• Alle Informationen zur Bewerbung auf der Webseite!

• Erasmusförderung:
• Bis zu 12 Monate je Studienzyklus (BA, MA, PhD)
• Bis zu 24 Monate bei Staatsexamen
• 12 Monate PhD
• Maximale Förderdauer für 1 Semester beträgt allerdings 4 Monate, für 2 Semester 8 

Monate! Restliche Fördertage werden mit Zero-Grant gefördert! Erasmus Internationale Mobilität: 
maximale Förderzeit: 3 Monate

https://www.uni-saarland.de/global/go-out/praktikum/erasmus.html


WIR WÜNSCHEN IHNEN EINEN SCHÖNEN 
ERASMUS+ AUFENTHALT!

VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT!
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